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Herr 
Präsident des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 554/J-NR/2018 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Philip Kucher, Genossinnen und Genossen haben an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend „explodierender Kabinettskosten“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1 bis 8, 10 bis 12 und 18 bis 20: 

Ich darf auf meine Beantwortung der thematisch gleichgelagerten Anfrage zur Zahl 496/J-

NR/2018 verweisen. Zur besoldungsrechtlichen Einstellung des Generalsekretärs verweise ich 

ergänzend auf die entsprechende Bestimmung des Budgetbegleitgesetzes 2018-2019. 

Zu 9: 

Nein. 

Zu 13: 

Die Kabinettsmitarbeiterinnen und Kabinettsmitarbeiter sind ausschließlich in meinem Büro tätig 

und nehmen keine zusätzlichen Leitungsfunktionen wahr. 

Zu 14 und 15: 

Derartige Vergleiche sind nicht Gegenstand meiner Vollziehung. 

Zu 16: 

Die in meinem Büro tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weder Beschuldigte in einem 

Strafverfahren noch wird gegen sie ein Disziplinarverfahren geführt. 

Zu 17: 

Ich darf dazu auf die Beantwortung des Herrn Vizekanzlers zur gleichlautenden Anfrage, Zahl 

556/J-NR/2018 verweisen. 

Wien, 22. Mai 2018 
 
 
Dr. Josef Moser 
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